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RS OGH 1981/4/8 1Ob526/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1981

Norm

KO §1

KO §3

Rechtssatz

Veräußert der Gemeinschuldner nach Konkurserö1nung Gegenstände, die als nicht der Exekution unterworfen, nicht

zu Masse gehören, so fällt die hieraus entstehende Forderung auf den Erlös in die Masse. Zahlungen an den

Gemeinschuldner kommt schuldbefreiende Wirkung nur unter den Voraussetzungen des § 3 Abs 2 KO zu.
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